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Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

11.04.2018 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird in seiner Eigenschaft als Gesellschaftervertreter der Stadt für die 
Stadtwerke Potsdam GmbH angewiesen, die Vergabe des Grundstücks am Brauhausberg oberhalb 
der Max-Planck-Straße in Form von Einzellosen vorzunehmen.
Dabei soll gesichert werden, dass mit der Vergabe des Loses 2 das Gebäude des ehemaligen 
Terrassenrestaurants „Minsk“ erhalten und mit seiner Fassade und in Teilen einer öffentlichen Nutzung 
erlebbar bleibt.
Dazu sind Gespräche mit den Anbietern für den Erhalt des „Minsk“ zu führen.
Mit dem Gesamterlös aus dem Verkauf der drei Einzelgrundstücke ist in jedem Fall zu sichern, dass 
die ursprünglich geplanten 6 Millionen Euro sowie die seit 2014 entstandenen Mehrkosten für das 
Sport- und Freizeitbad refinanziert werden.

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg    Corinna Liefeld, Arndt Sändig
        Fraktionsvorsitzender                   Fraktionsvorsitzende
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Das jetzt vorgelegte Ergebnis der Ausschreibung orientiert auf die Inanspruchnahme des 
Höchstgebots in Verbindung mit einer Vergabe des Gesamtgrundstücks. Damit wird die im B-Plan 
vorgesehene und mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im September 2017 bekräftigte 
Option für den Erhalt des „Minsk“ faktisch unterlaufen. Nur durch eine Vergabe nach Einzellosen ist 
es möglich, sowohl die für die Refinanzierung des Badneubaus erforderliche Summe zu erlösen als 
auch eine Variante für den Erhalt des „Minsk“ zu realisieren.


